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Urlaubsanspruch   (Kurzübersicht) 
Nach dem Bundesurlaubsgesetz hat jeder Arbeitnehmer, gleich ob er in Vollzeit oder Teilzeit, 
zur Aushilfe, als Praktikant oder als Auszubildender beschäftigt ist, in jedem Kalenderjahr einen 
gesetzlichen garantierten Anspruch auf einen bezahlten Mindesturlaub. Urlaubsanspruch besteht 
frühestens nach 6 Monaten Betriebszugehörigkeit – dann aber rückwirkend ab 1-ten Arbeitstag. 
Dieser bezahlte Erholungsurlaub beträgt bei einer 6-Tagewoche mindestens 24 Werktage pro 
Kalenderjahr (6-Tage-Woche). Ist mit dem Arbeitnehmer eine 5-Tage-Woche vereinbart, beträgt 
der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch umgerechnet zwanzig Arbeitstage (24 : 6 x 5) –  
bei 4-Tage-Woche: 16 – bei 3-Tage-Woche: 12 – bei 2-Tage-Woche: 8 – bei 1-Tage-Woche: 6 
Arbeitstage). Der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch ist zwingend und darf vertraglich nicht 
unterschritten werden. Mehr kann natürlich jederzeit mit dem Arbeitnehmer vereinbart werden.  
 
 
 

Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)   (Auszug – nur Grundlegendes) 
Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz - BUrlG), vom 08.01.1963 
(BGBl I S. 2), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 07.05.2002 (BGBl I S. 1529) 
Das Bundesurlaubsgesetz (kurz: "BUrlG") schreibt für jeden Arbeitnehmer einen bezahlten 
Mindesturlaub von 24 Werktagen pro Jahr vor. "Werktage" sind die sechs Tage von Montag 
bis Samstag. Jeder Arbeitnehmer hat daher unabhängig von der Anzahl seiner individuellen 
wöchentlichen Arbeitstage einen gesetzlichen Mindesturlaub von vier Wochen pro Jahr. Der 
Anspruch wird erstmals fällig nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses.  
Im BUrlG sind neben der Länge des Urlaubs auch seine Übertragung auf das Folgejahr 
und die Urlaubsabgeltung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses geregelt.  
 
§ 1 Urlaubsanspruch 
Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. 
 
§ 2 Geltungsbereich 
Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer 
Berufsausbildung Beschäftigten. Als Arbeitnehmer gelten auch Personen, die wegen ihrer 
wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; für den 
Bereich der Heimarbeit gilt § 12. 
 
§ 3 Dauer des Urlaubs 
  (1)  Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24 Werktage. 
  (2)  Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind. 
 
§ 4 Wartezeit 
Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses 
erworben 
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§ 5 Teilurlaub 
(1) Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat des Bestehens des 

Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer  
 a) für Zeiten eines Kalenderjahrs, für die er wegen Nichterfüllung der Wartezeit in diesem 

Kalenderjahr keinen vollen Urlaubsanspruch erwirbt; 
 b) wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet; 
 c)  wenn er nach erfüllter Wartezeit in der ersten Hälfte eines Kalenderjahrs aus dem 

Arbeitsverhältnis ausscheidet. 
(2) Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle 

Urlaubstage aufzurunden. 
(3) Hat der Arbeitnehmer im Falle des Absatzes 1 Buchstabe c bereits Urlaub über den ihm 

zustehenden Umfang hinaus erhalten, so kann das dafür gezahlte Urlaubsentgelt nicht 
zurückgefordert werden 

 
§ 6 Ausschluß von Doppelansprüchen 
(1) Der Anspruch auf Urlaub besteht nicht, soweit dem Arbeitnehmer für das laufende Kalenderjahr 

bereits von einem früheren Arbeitgeber Urlaub gewährt worden ist. 
(2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitnehmer eine 

Bescheinigung über den im laufenden Kalenderjahr gewährten oder abgegoltenen Urlaub 
auszuhändigen 

 
§ 7 Zeitpunkt, Übertragbarkeit und Abgeltung des Urlaubs 
(1)  Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu 

berücksichtigen, es sei denn, dass ihrer Berücksichtigung dringende betriebliche Belange oder 
Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang 
verdienen, entgegenstehen. Der Urlaub ist zu gewähren, wenn der Arbeitnehmer dies im 
Anschluss an eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation verlangt.  

(2) Der Urlaub ist zusammenhängend zu gewähren, es sei denn, dass dringende betriebliche oder 
in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung des Urlaubs erforderlich 
machen. Kann der Urlaub aus diesen Gründen nicht zusammenhängend gewährt werden, und 
hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Urlaub von mehr als zwölf Werktagen, so muss einer der 
Urlaubsteile mindestens zwölf aufeinanderfolgende Werktage umfassen  

(3)  Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Eine Übertragung 
des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in 
der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Fall der Übertragung 
muss der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahrs gewährt und 
genommen werden. Auf Verlangen des Arbeitnehmers ist ein nach § 5 Abs. 1 Buchstabe a 
entstehender Teilurlaub jedoch auf das nächste Kalenderjahr zu übertragen.  

(4)  Kann der Urlaub wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht mehr 
gewährt werden, so ist er abzugelten. 

 
§ 8 Erwerbstätigkeit während des Urlaubs 
Während des Urlaubs darf der Arbeitnehmer keine dem Urlaubszweck widersprechende 
Erwerbstätigkeit leisten 
 
§ 9 Erkrankung während des Urlaubs 
Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, so werden die durch ärztliches Zeugnis 
nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den Jahresurlaub nicht angerechnet 
  
     Ende der Kurzübersicht 


